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Kanton Solothurn. 119

(Art. 24 bis 26 des Gesetzes vom Jahre 1917), dem neuen Gesetze
unterstellen.

Art. 25. Die Pensionen der ehemaligen Vereinsmitglieder von
früher als 1881, welche sich nicht den spätem Gesetzen unterstellt
haben, bleiben endgültig auf Fr. 80.— festgesetzt.

VII. Kapitel.
Außerordentliche Zuweisungen.

Art. 26. Der Staatsrat wird die Zuweisungen, welche notwendig

sind, um der Unzulänglichkeit des Garantiekapitals zu steuern,
auf die Bundessubvention an die öffentliche Primarschule erheben.

Art. 27. Nach einer ersten Periode von fünf Jahren und
hernach alle zehn Jahre wird die technische Lage der Kasse untersucht

werden, um die außerordentlichen Zuweisungen, welche dieser

noch gemacht werden müssen, festzusetzen. Der Staatsrat
trifft die Maßnahmen, welche notwendig sind, um die Stabilität
der Kasse zu sichern und um dem Großen Rat je nach den
Bedürfnissen eine Abänderung der Beiträge oder Leistungen zu
beantragen.

VIII. Kapitel.
Sehlußbestimmungen.

Art. 28. Sämtliche Bestimmungen, welche mit diesem Gesetz
in Widerspruch stehen, sind aufgehoben.

Art. 29. Dieses Gesetz tritt rückwirkend auf 1. Januar 1922

in Kraft.
Also beschlossen vom Großen Rat, zu Freiburg. den 14.

Februar 1922.

3. Règlement de la Caisse de retraite et d'invalidité des membres
du personnel enseignant des écoles primaires et secondaires
publiques. (Du 18 mai 1922.)

XI. Kanton Solothurn.
Lehrerschaft aller Stufen.

Verordnung betreffend die V. Klassifikation der Einwohner- bezw.
Schulgemeinden für die Staatsbeiträge an die Besoldungen der
Primarlehrer, Primarlehrerinnen und Arbeitslehrerinnen, sowie für
die Gemeindebeiträge an die staatlichen Altersgehaltszulagen des
Lehrpersonals der Primarschule. (Vom 21. Februar 1922.)
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